
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2001/12/20 B1671/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2001

Index

10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

VfGG §85 Abs2 / Sozialhilfe

Rechtssatz

Keine Folge

Auftrag an den Betreiber eines privaten P7egeheimes, bis 15.01.02 die Anzahl des P7egepersonals so aufzustocken,

daß insgesamt 23 P7egepersonen zur Verfügung stehen, davon 14 diplomierte Gesundheits- und

Krankenpflegepersonen und 9 Pflegehelfer.

Es besteht ein erhebliches ö=entliches Interesse an der ordnungsgemäßen und fachgerechten P7ege der in einem

P7egeheim untergebrachten Personen. Wenn daher, wie die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid gestützt

auf Sachverständigengutachten festgestellt hat, die bisherige P7egesituation so mangelhaft war, daß diesen Mängeln

mit einer Anordnung der Aufstockung des P7egepersonals begegnet werden mußte, so erscheint diese auch geboten,

um in der gegebenen Situation dem ö=entlichen Interesse an der Sicherung der fachgerechten P7ege der

Heimbewohner Rechnung zu tragen.

Dem tritt der Beschwerdeführer in seinem Antrag auf aufschiebende Wirkung im wesentlichen nur mit dem Argument

seiner Bnanziellen Situation entgegen, deren Berücksichtigung aber hinter dem Erfordernis einer fachgerechten P7ege

jedenfalls zurückzutreten hat.
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